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Das LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklu-
sion ist ein gemeinsames Programm der 
LVR-Fachbereiche Inklusionsamt und So-
zialhilfe. Es beinhaltet sowohl die 
gesetzlichen Leistungen gem. §§ 61, 61a 
SGB IX Budget für Arbeit und Budget für 
Ausbildung der Eingliederungshilfe als 
auch freiwillige Leistungen der Aus-
gleichsabgabe. 

Aufbau des LVR-Budget für Arbeit 
– Aktion Inklusion 
Das LVR-Budget für Arbeit – Aktion Inklu-
sion besteht aus zwei Teilen: 
• Teil I: Allgemeine Budgetleistun-

gen für WfbM-Wechsler oder als 
Alternative zu einer WfbM-Aufnahme 
nach Schulentlassung 

• Teil II: Besondere Budgetleistun-
gen für Menschen mit einer 
Schwerbehinderung und besonderem 
Unterstützungsbedarf 

Teil I: Allgemeine 
Budgetleistungen 
In diesem Programmteil werden Perso-
nen, die aus dem Arbeitsbereich einer 
WfbM oder eines anderen Leistungsanbie-
ters auf einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt wechseln (möchten), sowie 
deren Arbeitgeber unterstützt. 
 
Gleiches gilt für Schulabgänger*innen mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung, bei denen eine wesentliche 
Behinderung sowie eine Schwerbehinde-
rung vorliegen, als Alternative zu einer 
unmittelbar bevorstehenden WfbM-Auf-
nahme, bei Begründung eines 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver-
hältnisses. 

Die Leistungen des Teil I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IFD-Vermittlung  
Für folgende Personengruppen kann der 
IFD mit der Vermittlung in ein Arbeits- o-
der Ausbildungsverhältnis auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt beauftragt wer-
den: 
• Personen, die im Arbeitsbereich einer 

WfbM oder eines anderen Leistungs-
anbieters beschäftigt sind, 

• Personen, die einen Anspruch auf die 
Aufnahme in den Arbeitsbereich einer 
WfbM oder eines anderen Leistungs-
anbieters haben. 

Über die IFD-Beauftragung entscheidet 
der Träger der Eingliederungshilfe im Ge-
samtplanverfahren. 

Schulabgänger*innen mit Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung, bei 
denen eine wesentliche Behinderung so-
wie eine Schwerbehinderung vorliegen, 
können im Rahmen des Programms STAR 
– Schule trifft Arbeitswelt regelhaft vom 
IFD begleitet werden.  

Die Prüfung einer wesentlichen Behinde-
rung erfolgt durch den Träger der 
Eingliederungshilfe im Auftrag des Inklu-
sionsamtes. 

II. Zuschuss an den Arbeitgeber/ 
Ausbildungsbetrieb 
Bei Vermittlung in ein betriebliches, sozi-
alversicherungspflichtiges Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt kann der Arbeitgeber 
einen Lohnkostenzuschuss gem. §§ 61, 
61a SGB IX erhalten. Es gilt zu beachten, 
dass Arbeitsverhältnisse im Rahmen des 
Budgets für Arbeit gem. § 61 SGB IX von 
der Versicherungspflicht in der Arbeitslo-
senversicherung befreit sind (§ 28 Abs. 1 
Nr. 2 SGB III).  

Die Höhe und Dauer des AG-Zuschusses 
werden regelhaft vom Träger der Einglie-
derungshilfe im Gesamtplanverfahren 
festgestellt und beschieden. Die Bedarfs-
ermittlung erfolgt ergänzend mit einer 
fachdienstlichen Stellungnahme des IFD.  

Bei Schulabgänger*innen (s.o.) erfolgt 
die Festlegung der Höhe und Dauer des 
Zuschusses an den Arbeitgeber durch das 
LVR-Inklusionsamt. 

Zuschuss an den Arbeitgeber/ 
Ausbildungsbetrieb 
IFD-Berufsbegleitung 

IFD-Vermittlung 

evtl. Jobcoaching 
Rückkehrrecht in die WfbM 
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Auf Basis der jeweiligen Feststellungen 
kann der Arbeitgeber in allen Konstellati-
onen die Auszahlung der Leistung beim 
LVR-Inklusionsamt beantragen.  

III. IFD-Berufsbegleitung 
Nach erfolgreicher Vermittlung in Arbeit 
oder betriebliche Ausbildung wird der IFD 
mit der notwendigen Anleitung und Be-
gleitung des Arbeits- oder Ausbildungs-
verhältnisses beauftragt.  

Teil dieses Auftrags ist die Erstellung ei-
ner fachdienstlichen Stellungnahme vor 
Ende des Bewilligungszeitraumes bzw. 
Ausbildungsabschlusses. 

IV. Jobcoaching 
Nach erfolgreicher Vermittlung in Arbeit 
oder Ausbildung kann zusätzlich und auf 
begründeten Antrag ein betriebliches 
Jobcoaching im Rahmen des LVR-Budgets 
für Arbeit – Aktion Inklusion bewilligt 
werden. 

V. Rückkehrrecht in die WfbM 
Personen, die mit Hilfe des Budgets für 
Arbeit/ Ausbildung am Arbeitsleben teil-
nehmen, haben gem. § 220 Abs. 3 SGB 
IX einen Aufnahmeanspruch in eine 
WfbM. 
 

Teil II: Besondere 
Budgetleistungen 
Leistungen nach Teil II können besonders 
betroffene schwerbehinderte oder ihnen 
gleichgestellte Personen zur Eingliede-
rung in den ersten Arbeitsmarkt erhalten. 
Dies sind insbesondere: 
• schwerbehinderte Personen, die aus 

einer WfbM oder von einem anderen 
Leistungs-anbieter auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt wechseln 
(möchten), 

• schwerbehinderte Schulabgänger*in-
nen aus Förderschulen oder Schulen 
des gemeinsamen Lernens, 

• arbeitssuchende schwerbehinderte 
Menschen mit einer seelischen Beein-
trächtigung,  

• schwerbehinderte Personen, bei de-
nen eine Autismus-Diagnose besteht. 

Darüber hinaus können Ausbildungsver-
hältnisse und Arbeitsplätze mit voller 
Sozialversicherungspflicht bezuschusst 
werden. 

Die Leistungen des Teil II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Einstellungsprämie 
Arbeitgeber, die eine schwerbehinderte 
Person der benannten Zielgruppen auf ein 
en Arbeitsplatz mit voller Sozialversiche-
rungspflicht einstellen, können eine 
Einstellungsprämie erhalten. Diese be-
trägt: 

• bei unbefristeter Einstellung 5.000 
Euro, 

• bei befristeter Einstellung 2.000 
Euro, 

• bei Umwandlung eines befristeten in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
3.000 Euro. 

Für Arbeitgeber, die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung nicht beschäftigungspflich-
tig sind (weniger als 20 Beschäftigte), 
erhöhen sich die o.g. Prämien um jeweils 
1.000 Euro. 

Arbeitgeber, die einen Auszubildenden, 
der gem. § 151 Abs. 4 SGB IX für die Zeit 
der betrieblichen Ausbildung gleichge-
stellt war, in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung übernehmen, 
können eine einmalige Prämie in Höhe 
von 2.000 Euro erhalten. 

Für Personen, die Leistungen nach dem 
Teil I (allgemeine Budgetleistungen) er-
halten, kann keine Einstellungsprämie 
bewilligt werden. 

Einstellungsprämie 
Ausbildungsprämie 

Leistungen nach § 26 a SchwbAV 
Budgetleistungen 

Leistungen nach § 26 b SchwbAV 
IFD-Berufsbegleitung nach §55 SGB IX 
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II. Ausbildungsprämie 
Ausbildungsbetriebe, die eine schwerbe-
hinderte Person der benannten 
Zielgruppen zum Zweck einer betriebli-
chen Ausbildung einstellen, können eine 
Ausbildungsprämie erhalten. Förderfähig 
sind auch Ausbildungen nach § 66 BBiG 
und § 42m HWO (Fachpraktiker*in). 

Die Ausbildungsprämie beträgt 3.000 
Euro – für Ausbildungsbetriebe, die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht be-
schäftigungspflichtig sind, erhöht sich die 
Prämie um 1.000 Euro. 

Nach Abschluss der betrieblichen Ausbil-
dung und Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis kann eine Einstellungs-
prämie (s.o.) gewährt werden. 

Für Personen, die Leistungen nach dem 
Teil I (allgemeine Budgetleistungen) er-
halten oder die für die Zeit der 
betrieblichen Ausbildung gleichgestellt 
sind (§ 151 Abs. 4 SGB IX), kann keine 
Ausbildungsprämie bewilligt werden. 

III. Budgetleistungen 
Die Hinführung von schwerbehinderten 
Personen der benannten Zielgruppe auf 
ein konkretes Arbeits- oder Ausbildungs-
verhältnis auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt kann durch Budgetleistun-
gen, die am individuellen Unterstützungs-
bedarf ausgerichtet sind, gefördert wer-
den. 

Budgetleistungen können bewilligt wer-
den: 

• während des berufsvorbereitenden 
Unterrichts in Abschlussstufen, 

• während eines Praktikums, 

• zur Vorbereitung des Wechsels auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt, 

• in den ersten drei Jahren eines Be-
schäftigungsverhältnisses, 

• während einer betrieblichen Ausbil-
dung und bei Weiterbeschäftigung im 
Ausbildungsbetrieb drei Jahre nach 
Ausbildungsabschluss. 

Förderfähig sind insbesondere: 

• berufsvorbereitende Qualifizierungs-
maßnahmen, 

• berufsbezogene Schulungen und Se-
minare, 

• berufsrelevante Aspekte der Behinde-
rungsverarbeitung, 

• außergewöhnliche Aufwendungen im 
Rahmen der Durchführung betriebli-
cher Praktika, 

• Jobcoaching gem. der Empfehlung 
des LVR-Inklusionsamtes, 

• ein kombiniertes Einzel- und Grup-
pencoaching für Personen aus dem 
Autismus-Spektrum. 

Budgetleistungen können individuell so-
wie für die Qualifizierung von Gruppen 
erbracht werden. 

Leistungen von Schul- und Rehabilitati-
onsträgern können durch die Budget-
leistungen nicht ersetzt werden – diese 
Leistungen sind vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Nicht förderfähig sind die Kosten 
zur Erlangung eines Führerscheins. 

IV. Leistungen gem. § 26a 
SchwbAV 
Arbeitgeber, die zum Zeitpunkt der An-
tragstellung nicht beschäftigungspflichtig 
sind (weniger als 20 Beschäftigte) und 
die einen besonders betroffenen schwer-
behinderten Menschen zur Berufs-
ausbildung einstellen, können Zuschüsse 
zu den Gebühren der Ausbildung erhal-
ten. 

Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach 
den im Einzelfall nachgewiesenen Gebüh-
ren. 

V. Leistungen gem. § 26b 
SchwbAV 
Arbeitgeber, die einen behinderten Ju-
gendlichen oder jungen Erwachsenen, der 
für die Zeit der betrieblichen Ausbildung 
gem. § 151 Abs. 4 SGB IX gleichgestellt 
ist, zur Berufsausbildung einstellen, kön-
nen Prämien und Zuschüsse erhalten. 

Die Höhe der Zuschüsse beträgt: 

• 1.000 Euro zu Beginn der Ausbildung, 

• je 2.000 Euro für jedes Ausbildungs-
jahr, 
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• 1.000 Euro bei Abschluss der Ausbil-
dung. 

VI. Berufsbegleitung gem. § 55 
SGB IX 
Arbeitgeber, die einen schwerbehinderten 
Menschen im Anschluss an die Phase der 
individuellen betrieblichen Qualifizierung 
der Unterstützten Beschäftigung sozial-
versicherungspflichtig beschäftigen und 
die beschäftigten Menschen mit einer 
Schwerbehinderung haben einen An-
spruch auf Berufsbegleitung gem. § 55 
SGB IX. Mit der Berufsbegleitung wird der 
IFD beauftragt. 
 
 
 

Umsetzung des LVR-Budgets 
für Arbeit – Aktion Inklusion 
Die Umsetzung des Programmes erfolgt 
durch das LVR-Inklusionsamt. 

Beratung zu den Unterstützungsmöglich-
keiten bietet der örtliche 
Integrationsfachdienst. 

 

Die regionalen Ansprechpartner finden 
Sie unter  

www.ifd-rheinland.de 

 

Weitere Informationen zum Programm 
sowie Antragsunterlagen finden Sie unter 

www.budget-fuer-arbeit.lvr.de 

 
 
 

Kontakt 

Die Abteilung 53.30 - Integrationsbegleitung, 
Inklusionsbetriebe 
 
Abteilungsleitung: 
Klaus-Peter Rohde  
Tel. 0221 809 4366, klaus-peter.rohde@lvr.de  
 
Teamleitung: 
René Stenz 
Tel. 0221 809 4306, rene.stenz@lvr.de 
 
Service-E-Mail: aktion.inklusion@lvr.de 
 
 
Weitere Informationen unter:  
www.budget-fuer-arbeit.lvr.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LVR-Inklusionsamt 
Deutzer Freiheit 77-79 
50679 Köln 
Tel. 0221 809 5300 
 
www.inklusionsamt.lvr.de  
 
 
 
 
 

Stand: Dezember 2022 
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